
Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 29. Oktober 2015 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn) — Benjámin Dávid Nagy/Vas Megyei 

Rendőr-főkapitányság

(Rechtssache C-583/14) (1)

(Vorlage zur Vorabentscheidung — Diskriminierungsverbot — Art. 18 AEUV — Unionsbürgerschaft — 
Art. 20 AEUV — Freizügigkeit — Art. 63 AEUV — Freier Kapitalverkehr — Straßenverkehr — 

Fahrzeugführer mit Wohnsitz im betreffenden Mitgliedstaat — Verpflichtung, bei einer Polizeikontrolle an 
Ort und Stelle den Nachweis der ordnungsgemäßen Nutzung von in einem anderen Staat zugelassenen 

Fahrzeugen zu erbringen)

(2015/C 429/07)

Verfahrenssprache: Ungarisch

Vorlegendes Gericht

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kjkkjkkj

Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: Benjámin Dávid Nagy

Beklagter: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

Tenor

Art. 63 Abs. 1 AEUV steht einer nationalen Regelung entgegen, die bestimmt, dass im Straßennetz des betreffenden Mitgliedstaats 
grundsätzlich nur Fahrzeuge verkehren dürfen, die über eine amtliche Zulassung und ein amtliches Kennzeichen dieses Mitgliedstaats 
verfügen, und eine Person mit Wohnsitz in diesem Mitgliedstaat, die sich auf eine Ausnahme von dieser Regel berufen will, weil sie ein 
Fahrzeug nutzt, das ihr von dem in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Halter des Fahrzeugs zur Verfügung gestellt wird, bei einer 
Polizeikontrolle an Ort und Stelle nachweisen können muss, dass sie die in der betreffenden nationalen Regelung vorgesehenen 
Voraussetzungen für die Anwendung dieser Ausnahme erfüllt, und ihr anderenfalls sofort und ohne Möglichkeit einer Befreiung eine 
Geldbuße auferlegt wird, deren Betrag der Geldbuße im Fall eines Verstoßes gegen die Registrierungspflicht entspricht. 

(1) ABl. C 96 vom 23.3.2015.

Urteil des Gerichtshofs (Sechste Kammer) vom 29. Oktober 2015 — Europäische Kommission/ 
Königreich Belgien

(Rechtssache C-589/14) (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Freier Dienstleistungsverkehr — Freier Kapitalverkehr — 
Zinsen aus unverbrieften Forderungen — Mobiliensteuervorabzug — In Belgien ansässige 

Investmentgesellschaften, die solche Zinsen erhalten — In einem anderen Mitgliedstaat oder in einem 
Drittstaat, der Vertragsstaat des EWR-Abkommens ist, ansässige Investmentgesellschaften, die solche 

Zinsen erhalten — Unterschiedliche Behandlung — Beweislast — Zinsen aus Forderungen, die in 
Wertpapieren belgischen Ursprungs verbrieft sind — Besteuerung solcher Zinsen, wenn die Wertpapiere 

bei einem Finanzinstitut mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat, der 
Vertragsstaat des EWR-Abkommens ist, hinterlegt oder verwahrt werden — Befreiung, wenn diese 

Wertpapiere bei einem in Belgien ansässigen Finanzinstitut hinterlegt oder verwahrt werden)

(2015/C 429/08)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: J.-F. Brakeland und W. Roels)
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